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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

24.04.2014 

Geschäftszahl 

2012/15/0149 

Rechtssatz 

Dass ein tägliches Pendeln von rund 3 Stunden sowohl mit dem Pkw als auch mit dem 
Massenbeförderungsmittel an sich belastend ist, ist unzweifelhaft. Insoweit finden auch in anderen 
Rechtsbereichen - wie etwa in dem Arbeitslosenversicherungsrecht oder bei der Berücksichtigung von 
Aufwendungen berufsbedingter doppelter Haushaltsführung - andere Unzumutbarkeitsbegriffe Anwendung. 
Nimmt ein Arbeitnehmer das Pendeln dennoch in Kauf, ist allerdings gemäß § 16 Abs. 1 Z 6 EStG 1988 zur 
Bestimmung des zumutbaren Verkehrsmittels ein Vergleich zwischen Massenbeförderungsmittel und 
Individualverkehr notwendig. 
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